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An das Bundesministerium flr Justiz (BMJ)
Sektion IV - Strafverfahrensrecht
Museumstralte 7, 1070 Wien

Per Mail an team.s@bmj.gv.at

An das Présidium des Nationalrats
Per Mail an bequtachtungsverfahren@parlament.gv.at

Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Andritzer Reichsstralie 38 | 1. Stock

8045 Graz

Tel. 0316/ 714 137
office@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

Graz, am 15.10.2020

Geschaftszahl: 2020-0.554.389

Stellungnahme der Antidiskriminierungsstelle Steiermark zum Entwurf eines
Bundesgesetzes, mit dem straf- und medienrechtliche Malkhahmen zur
Bekampfung von Hass im Netz getroffen werden

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark erlaubt sich zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem
straf- und medienrechtliche MaRnahmen zur Bekampfung von Hass im Netz getroffen werden,

folgende Stellungnahme abzugeben.
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Allgemeines bezugnehmend auf VVorblatt und Wirkungsorientierte Folgenabschétzung 50/ME
XXXVII.GP:

Finanzielle Auswirkungen und personeller Mehraufwand:

Hinsichtlich der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen durch die Anderungen des
Strafgesetzbuches wird im Vorblatt zum Ministerialentwurf 50/ME XXXVII.GP angefuhrt, dass
weder finanzielle Auswirkungen noch der Bedarf an gréReren personellen Ressourcen zu erwarten
seien.

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Gerichte und wohl auch
Ermittlungsbehérden aufgrund der vorzunehmenden (Ermittlungs-)MaRnahmen im Zusammenhang
mit dem Phidnomen ,Hass im Netz*“ bereits derzeit Uberlastet scheinen und somit notwendige
Ermittlungen, Recherchen oder Auswertungen zu getatigten Anzeigen moglicherweise nicht
unverziglich vorgenommen werden kénnen.! Gerade im Internet kénnen Inhalte und Profile so rasch
wie sie entstehen auch wieder geloscht werden und damit konnte durch eine verspatete
Ermittlungsaufnahme oder sonstige MalRnahme die rechtmélRige Verfolgung von potenziellen
Straftaterinnen und Straftdtern aus Ressourcenmangel nicht mehr rechtzeitig — namlich vor Sicherung
entsprechender Beweise — erfolgen.

Hierbei wird angemerkt, dass das Heranziehen von Verurteilungszahlen zu den vergangenen Jahren
einer entsprechenden Abschéatzung von Kosten und Personalressourcen nicht dienlich scheint; gilt es
doch zu beachten, dass auch fur den Fall, dass Verfahren nicht zu Verurteilungen fiihren (Diversion,
Einstellungen, Absehen von der Einleitung von Ermittlungsverfahren, Rechtshilfeersuchen etc.)
entsprechende (Ermittlungs-) Tatigkeiten durch Behtdrden vorgenommen werden missen.

Insbesondere in Hinblick auf die im Jahr 2017 angekiindigten Sonderstaatsanwalte und -anwaltinnen
gegen Hass im Netz, deren schwerpunktmé&fBige Arbeit die Bekdmpfung von Hasskriminalitat und
damit auch Hate Speech hatte sein sollen, scheint diese Folgeabschéatzung fehlzulaufen.

1 DerStandard — APA, Richter fordern 50 zusétzliche Stellen fiir Hass im Netz,
https://www.derstandard.at/story/2000120612741/richter-fordern-50-zusaetzliche-stellen-fuer-hass-im-netz (abgerufen
am 13.10.2020); Vgl. auch weitere Stellungnahmen zum MaRRnahmenpaket gegen Hass im Netz (z.B. Stellungnahme
des Bundesministerium fur Inneres).
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Interne Evaluierung:

Hinsichtlich des geplanten Evaluierungszeitpunktes und der angekindigten Zuhilfenahme der
Auswertung von Daten aus der VJ bzw. den Prozessbegleitungseinrichtungen erlauben wir uns
folgende Anmerkung zu machen:

Auch wenn fiur die Evaluierung der geplanten MaRnahmen primér Daten aus der VJ und den
entsprechenden Prozessbegleitungseinrichtungen notwendig erachtet werden, scheint ebenso die
Ber(cksichtigung von entsprechendem Datenmaterial dsterreichischer Organisation empfehlenswert.
Neben Daten zu angezeigten Sachverhalten, gefuhrten Verfahren usw. kdnnte dabei ein umfassendes
Bild zu betroffenen Zielgruppen und Hate Speech in Osterreich gezeichnet werden.

An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, dass die Antidiskriminierungsstelle Steiermark im
Jahr 2017 die erste mobile Applikation zum Melden von Hasspostings entwickelt und diese im Jahr
2020 auch um die Mdoglichkeit der Meldung von Hate Crimes erweitert hat (,,BanHate“ -
https://www.banhate.com/). Seit ihrer Entwicklung sind 6sterreichweit tber 6500 Meldungen Gber
die App eingegangen. Hasspostings aus ganz Osterreich und dem deutschsprachigen Raum (wie auch
Hate Crimes aus dem realen Leben) kdnnen anonym und unkompliziert gemeldet werden, um
anschlielend von Mitarbeiterinnen der Antidiskriminierungsstelle Steiermark auf strafrechtliche
Relevanz geprift zu werden. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark verfuigt damit wohl tiber das
umfassendste Datenmaterial zu Hass im Netz in ganz Osterreich.
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A. Anderung des Strafgesetzbuches Artikel 1

1. 8§ 107c — Fortdauernde Belastigung im Wege einer Telekommunikation oder eines
Computersystems

Nach derzeitiger Rechtslage wird hinsichtlich dessen, was unter dem Passus ,.langere Zeit hindurch
fortgesetzt“ zu verstehen ist, jeweils auf den Einzelfall bezogen beurteilt. So wurde bereits nach
bestehender Rechtslage eine einmalige Bel&stigung in manchen Féllen als zur Tatbestandserftllung
ausreichend erachtet. Medial wurde berichtet, dass nunmehr aber auch das einmalige Hochladen von
Bildern strafbar werden soll.?

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark begriift, dass durch die Anderung des Gesetzestextes von
nfortgesetzt auf ,,fortdauernd” wohl endlich Klarheit dariiber herrscht, dass auch einmalige
Beldstigungen als ,,Cybermobbing* klassifiziert werden kdnnen.

2. 88111, 115 StGB — Uble Nachrede und Beleidigung

Auch wenn etwaige Anderungen dieser Tatbestinde durch den Ministerialentwurf nicht beabsichtigt
sind, erlaubt sich die Antidiskriminierungsstelle Steiermark auf das Uberdenken des
Publizitatserfordernisses der 88 111, 115 StGB hinzuweisen. So hat beispielsweise auch der Fall
betreffend Sigrid Maurer gezeigt, dass Beleidigungen tiber private Messenger aufgrund der fehlenden
Publizitdt im Sinne des Strafgesetzbuches nicht verfolgt werden konnen. Warum es auch bei
ausreichender Mdoglichkeit des Nachweises darliber, dass man von einer Urheberin oder einem
Urheber eines Kommentars im Internet beleidigt wurde, in Zukunft an strafrechtlichen
Handlungsmdglichkeiten fehlen soll, kann keineswegs nachvollzogen werden.

Da nach derzeitiger Rechtslage bei mangelnder Publizitat die Tatbestdnde nicht als verwirklicht
angesehen werden kénnen, wirden auch neu geschaffene Instrumente, wie die Mdglichkeit eine
Ermittlungspflicht zu beantragen, in einem solchen Fall nicht wahrgenommen werden kénnen.

Besonders gilt in diesem Zusammenhang zu beachten, dass das Publizitatserfordernis wohl auch
hinsichtlich der erforderlichen Beweisbarkeit einer strafbaren Handlung gegen die Ehre in dieser

2 DerStandard — APA, Hass im Netz: Regierung kiindigt MaRnahmen an, verzichtet auf Klarnamenpflicht,
https://www.derstandard.at/story/2000118608980/hass-im-netz-regierung-kuendigt-massnahmen-an-keine-
klarnamenpflicht (abgerufen am 02.10.2020).
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Weise besteht. Da die Existenz einer strafrechtlich relevanten AuRerung im Internet, z.B. in einem
privaten Messenger, jedoch mittels Screenshots bewiesen werden kann, sollte das
Publizitatserfordernis zumindest fir Tathandlungen, die auf Kommunikationsplattformen erfolgen,
uberdacht werden.

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hat bereits 2019 zum ,,Entwurf des Bundesgesetzes, mit
dem ein Bundesgesetz (iber Sorgfalt und Verantwortung im Netz erlassen und das KommAustria-
Gesetz gedndert werden sollte* Stellung bezogen.

Das Vorhaben, eine erleichterte Ausforschung der Taterinnen und Téter von Ehrenkrankungen, die
derzeit als Privatanklagedelikte kategorisiert werden, zu ermdglichen, kann im Sinne der damals
ergangenen Stellungnahme nur beflirwortet werden.

Es darf hierbei jedoch keineswegs aufler Acht gelassen werden, dass durch die Einrichtung von
Ermittlungsverfahren bei Privatanklagedelikten nach 88 111, 115 StGB auch ein Anstieg von
Privatanklagen zu erwarten ist, wodurch auch mehr Ressourcen im Zusammenhang mit
Gerichtsverfahren  benétigt werden. Dringend erforderlich erscheint aus Sicht der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark ein Ausbau der Justiz und die Schaffung entsprechender
Sonderstellen bei den Staatsanwaltschaften in allen Bundeslandern (vgl. dazu Finanzielle
Auswirkungen und personeller Mehraufwand).®

3. §120a StGB — Unbefugte Bildaufnahmen

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark begrit die Einflihrung des Tatbestands gem. § 120a
StGB.

Hinsichtlich des in den Erl&uterungen angefiihrten Inhalts gilt es anzumerken, dass statt dem Passus
»Wer absichtlich Bildaufnahmen der...herstellt” auch das Einfiigen des Begriffs ,,Videoaufnahmen
winschenswert wére. Wenngleich in den Erlduterungen ausgefiihrt wird, dass der Begriff
»Bildaufnahme* ebenso Videoaufnahmen umfasst, wére das Anfithren beider Begriffe im Sinne des
Zuganglichmachens der Rechtsvorschrift fir Laien und des Verstandnisses fiir Betroffene
wiinschenswert.

Ebenso wird auch hinsichtlich der in den Erlauterungen angefiihrten Nichtanwendung der
Bestimmung bei Fotografieren von ,,Leggins* darauf hingewiesen, dass es in diesem Zusammenhang

3 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz Uber Sorgfalt und
Verantwortung im Netz erlassen und das KommAustria-Gesetz gedndert wird vom 23.05.2019,
https://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/beitrag/12735274/151704537 (abgerufen am 30.09.2020).
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zu problematischen Interpretationsfragen (Strimpfe, Strumpfhosen durchsichtig/blickdicht, Fragen
zu Zwecken der Kleidung) kommen konnte.

4. §283 Abs 1 Z2 StGB - Verhetzung

Bereits in der Vergangenheit bestand bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark groRes
Unverstandnis dafir, dass zwar nicht zu Gewalt oder Hass gegen einzelne Menschen aufgrund eines
geschiitzten Merkmals aufgerufen werden darf, diese aber in besonders verletzender Weise
beschimpft, beleidigt und verédchtlich gemacht werden dirfen, ohne dass § 283 Abs 1 Z2 StGB
Anwendung findet.

Uber die BanHate-App werden oftmals Hasspostings gemeldet, die grundsatzlich die Elemente des
Verhetzungstatbestands verwirklichen wirden, bei denen jedoch Einzelpersonen als Angehérige
geschitzter gesellschaftlicher Gruppen in einer die Menschenwirde beeintrachtigenden Weise
beschimpft werden; gegen diese Beschimpfungen vorzugehen ist nach derzeitiger Rechtslage aber
nur im Wege einer kostenintensiven Privatanklage mdéglich.

Da die Melderinnen und Melder der Postings im Rahmen der BanHate-App anonym sind, wurde zwar
stets eine vollinhaltliche Aufklarung (ber rechtliche Mdglichkeiten fiir die meldende und
maoglicherweise selbst betroffene Person vorgenommen, eine Privatanklage unterblieb wohl aber in
den meisten Féllen. Insbesondere wenn im Rahmen einer polarisierenden Diskussion strafrechtlich
relevante Inhalte gegen eine einzelne Person, die einer geschiitzten Gruppe angehdrt, gepostet
werden, kann in den meisten Fallen nicht davon ausgegangen werden, dass das Opfer der die
Menschenwirde beeintrdchtigenden Beschimpfung Uberhaupt Kenntnis davon erlangt — was den
geposteten Inhalt natirlich nicht weniger problematisch und menschenverachtend macht.

Daher wurden im Sinne der Rechtsfortbildung teilweise auch jene Sachverhalte beim Bundesamt fur
Verfassungsschutz und Terrorismusbekdmpfung angezeigt, bei welchen ein Posting zwar auf den
ersten Blick als hetzerische Beschimpfung gegen eine Einzelperson wahrgenommen werden konnte,
auf den zweiten Blick aber ebenso auch als Hassposting, das sich gegen eine ganze
Bevolkerungsgruppe richtet, kategorisiert werden hatte kénnen. Ob einer solchen Rechtansicht in
weiterer Folge auch von den zustéandigen Behdrden gefolgt wurde, bleibt zu hoffen.

Derartige (juristische) Argumentationen und Interpretationen werden in Zukunft somit wohl nicht
mehr notwendig sein missen. Die Novellierung des § 283 Abs 1 Z2 StGB und die stirkere
Berticksichtigung des Personlichkeitsschutzes fir Einzelpersonen als Angehdrige besonders
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vulnerabler und diskriminierter Gruppen, die von Hass und Hetze betroffen sind, begriiit die
Antidiskriminierungsstelle Steiermark daher ausdricklich.

Auch wenn 8§ 283 Abs 1 Z1 StGB nicht Gegenstand der beabsichtigten Novellierung ist, erlaubt sich
die Antidiskriminierungsstelle Steiermark darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Merkmals
»Weltanschauung® eine Konkretisierung in den Erlduterungen wiinschenswert wire. So bestehen
besonders in Hinblick auf die Frage, ob die ,politische Weltanschauung™ auch vom
Weltanschauungsbegriff ~ erfasst  ist,  unterschiedliche = Rechtsmeinungen  bei  den
Strafverfolgungsbehérden und wohl auch Gerichten und beispielsweise beim Bundesministerium fir
Justiz (vgl. Erlass vom 8. November 2019 zum Leitfaden zum Tatbestand der Verhetzung (§ 283
StGB), 2. Auflage, BMVVRDJ-S215.001/0004-1V 1/2019).

5. Einfuhrung eines Tatbestands zur Bekampfung von Fake-News

Im Zusammenhang mit dem Malinahmenpaket gegen Hass im Netz fand oftmals auch die Wichtigkeit
der Verhinderung der Verbreitung von Falschinformationen Erwahnung. Die derzeit bestehenden
Straftatbestimmungen ermdoglichen jedoch zumeist keine Verfolgung von ,Fake News®.
Falschinformationen haben aber duf3erst besorgniserregende Konsequenzen auf das Klima der
Gesellschaft und stellen eine Bedrohung fir den Prozess der freien Meinungsbildung in einer
demokratischen Gesellschaft dar. Anstatt selbststdéndig nach mehreren Informationsquellen zu
suchen, wahlen eine Vielzahl der Userinnen und User den Weg des geringsten Aufwandes und
duplizieren Nachrichten, die fernab von einer wissenschaftlichen Grundlage und sachlichen
Berichterstattung gepostet werden. Nicht zuletzt tragen auch der bekanntlich von sozialen
Netzwerken generierte Algorithmus und die dadurch entstehenden Echokammern und Filterblasen zu
diesem Phanomen bei. Offentliche Diskussionen auf einer sachlichen Ebene und die Glaubwiirdigkeit
von offentlichen Stellen und (politischen) Verantwortungstrdgerinnen und Verantwortungstragern
scheinen durch die Verbreitung von ,,Fake News* deshalb besonders gefahrdet zu werden.

Mit 2015 ist der damals geltende § 276 StGB (Verbreitung falscher, beunruhigender Gertichte) aul3er
Kraft getreten. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark empfiehlt eine Wiedereinfiihrung bzw.
Neuausgestaltung eines entsprechenden Tatbestands, um die absichtliche Verbreitung von ,,Fake
News* (selbstverstandlich unter der Vornahme entsprechender Abwagungen) unter Strafe zu stellen.
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6. Abschlie}ende Anmerkungen

Dass der gegenstandliche Gesetzesentwurf nicht auch eine Strafbarkeit fir die von der Empféangerin
oder dem Empfianger nicht gewollten Ubermittlung von sogenannten ,,Dick Pics* vorsieht und warum
nicht weitere Konkretisierungen geschaffen werden, um gegen ,,Vergewaltigungswiinsche® vorgehen
zu kdnnen, bleibt abschlielend kritisierend anzumerken.

In der Beratung der Antidiskriminierungsstelle Steiermark (auch iiber die ,,BanHate“-App) werden
oftmals geschlechterspezifische AuBerungen, Beleidigungen oder Beldstigungen gemeldet oder
wiinschen sich Betroffene Unterstiitzung bei der Vorgehensweise gegen Vergewaltigungswiinsche
und sexualisierte Drohungen oder eben die Ubermittlung von ,,Dick Pics®.

Da ,,Vergewaltigungswiinsche® mangels geschlechtlicher Handlung oder einem tatséchlichen
korperlichen Ubergriff nicht als sexuelle Belastigung iSd. § 218 StGB subsumiert werden konnen,
fur die Verwirklichung des § 107 StGB (gefahrliche Drohung) zur behdrdlichen Verfolgung eine
konkrete Tatbegehungsgefahr vorliegen muss und die Beharrliche Verfolgung gem. 8 107a StGB nur
bei einer Uber eine langere Zeit hindurch fortgesetzten Tathandlung greifen wirde, kdnnen oftmals
keine entsprechenden strafrechtlichen Malinahmen ergriffen werden.

Gegen sexualisierte AuRerungen und Gewalt stehen also derzeit wenig (tatsachliche) strafrechtliche
Mittel zur Verfligung, was Betroffene in eine ohnméchtige Situation bringen kann.

AbschlieBend wird seitens der Antidiskriminierungsstelle Steiermark angemerkt, dass auch eine
Erweiterung im Gleichbehandlungsgesetz sowie teilweise eine Delegierung der Zustandigkeit fiir
Internetsachverhalte auf einen eigens einzurichtenden Senat der Gleichbehandlungskommission oder
eine eigens einzurichtende Kommission denkbar wére, um die Transparenz bei der rechtlichen
Verfolgung der Hassposterinnen und Hassposter zu verbessern.*

4Vgl. Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Jahresbericht 2017, 78
(https://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/dokumente/12701973 148362697/51e9b35b/jb2017.pdf).
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B. Anderung des Mediengesetzes Artikel 2

1. 886 bis 8a MedienG

Die Aufnahme elektronischer Medien mit der Zahl der Endnutzerinnen und Endnutzer zur
Bemessung des Entschadigungsbetrages, die Anhebung der allgemeinen Entschadigungshéhe sowie
die Aufnahme einer erhohten Entschadigung bei besonders schwerwiegenden VerstdRen gegen die
journalistische Sorgfaltspflicht und die Ausdehnung des Identititsschutzes auf Angehdrige von
Opfern sind ein wichtiger Beitrag zur Einddmmung von Hass im Netz.

Die dringend notwendige Ausdehnung der Setzung einer Leistungsfrist auch auf im Strafverfahren
beanspruchte Entschadigung sowie die Verlangerung der Frist fur die Geltendmachung des
Entschéadigungsanspruches fiir durch die Ereignisse traumatisierte Personen auf ein Jahr sind
bedeutende Schritte der Durchsetzbarkeit.

2. 832 MedienG

Die in den vergangenen Jahren von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark immer wieder
geforderte Anpassung der Bestimmung tber die Verjahrung von Medieninhaltsdelikten findet sich in
den nun beabsichtigten MaRnahmen wieder.

Dies ist besonders zu begriif3en, da in der Vergangenheit bereits mehrmals darauf hingewiesen wurde,
dass nach Ablauf der (zumeist) einjahrigen Verjahrungsfrist des § 32 MedienG Verfasserinnen und
Verfasser von Hasspostings nicht mehr strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnten,
obwohl Hasspostings nach wie vor abrufbar gehalten wurden.

In diesem Zusammenhang gilt es jedoch, Bedenken hinsichtlich bereits in der Vergangenheit
veroffentlichter, aber immer noch abrufbarer Hasskommentare zu dufern.

Uber die BanHate-App werden immer wieder Hasspostings gemeldet, deren
Veroffentlichungszeitpunkt bereits mehrere Jahre in der Vergangenheit zurlickliegt. So gibt es
ambitionierte Melderinnen und Melder, die einen Beitrag im Kampf gegen Hass im Netz leisten
wollen und Foren oder Gruppen zu durchforsten scheinen und verhetzende Inhalte aus Zeitrdumen,
die Uber ein Jahr zuriickliegen, melden.
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Derartige Beitrage konnen bei Plattformen nur zu Loschungszwecken gemeldet werden, da zumeist
Inhalte aufgrund der geltenden Regelung Uber die Verjahrung nicht mehr strafrechtlich geahndet
werden kénnen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass viele gemeldete Inhalte laut den
Einschatzungen von Facebook nicht gegen dessen Gemeinschaftsstandards verstoRen, nach
nationalem Recht aber durchaus eine strafrechtliche Relevanz in Frage kédme, wirde nicht die
Verjahrung der strafbaren Handlung im Wege stehen.

Aufgrund des strafrechtlichen Ruckwirkungsverbots ist wohl eine Verfolgung ausgeschlossen;
denkbar wadre aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle Steiermark aber das Einfihren einer
Loschungsverpflichtung von strafrechtlich relevanten, aber verjahrten Inhalten.

Hinsichtlich der in den Erléuterungen vorgeschlagenen Varianten muss folgende Kommentierung
vorgenommen werden:

Die Beibehaltung der kurzen Verjahrungsfrist kann nicht begruf3t werden — so scheint diese fur
Medieninhaltsdelikte, vor allem im Zusammenhang mit ,,abrufbaren periodischen elektronischen
Medien“ nicht befriedigend zu sein.

Daher schlagt die Antidiskriminierungsstelle Steiermark vor, von dieser kurzen Verjahrungsfrist
Abstand zu nehmen.

Zu ausgewadhlten einzelnen VVorschlagen der Erlauterungen:

- Wird die gesamte Bestimmung des § 32 MedienG flir Websites unanwendbar gemacht,
musste es eine Konkretisierung daflir geben, dass eine mit Strafe bedrohte Té&tigkeit
im Sinne des 8§ 57 Abs 2 StGB bei periodischen elektronischen Medien erst
abgeschlossen gilt, wenn die ein Medieninhaltsdelikt darstellende Mitteilung oder
Darbietung geldscht wird. Die Verjahrungsfristen des 8 57 StGB wiirden damit erst
mit Loschung zu laufen beginnen und etwaige Fristen sich nach dem Strafrahmen
richten.

- Wird die kurze Verjahrungsfrist (Satz 2) als auf Websites unanwendbar erklart,
musste es einen konkreten Hinweis darauf geben, dass bei abrufbaren periodischen
elektronischen Medien die Fristen gem. § 57 Abs 3 StGB zur Anwendung gelangen.
Ebenso miisste es einen Hinweis geben, dass eine mit Strafe bedrohte Téatigkeit im
Sinne des 8 57 Abs 2 StGB bei periodischen elektronischen Medien erst als
abgeschlossen gilt, wenn die ein Medieninhaltsdelikt darstellende Mitteilung oder
Darbietung geléscht wird.

- Wird die Bestimmung ber den Beginn der Verjahrungsfrist (Satz 1) als auf Websites
unanwendbar erklart, wirde dies zwar bedeuten, dass der Beginn der Verjahrungsfrist
bei periodischen elektronischen Medien erst mit abgeschlossener Tatigkeit und damit
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Loschung der Mitteilung oder Darbietung beginnt, aber die kurze Verjahrungsfrist
dennoch zur Anwendung gelangt.

- Zu einem dhnlichen Ergebnis wirde auch der Vorschlag fiihren, wonach jener
Zeitpunkt, zu dem die Verjahrungsfrist beginnt, fur Websites anders als fur die Gibrigen
Medien festgelegt werden wirde. Hierbei konnte die Verjahrungsfrist damit fur
periodische elektronische Medien erst mit abgeschlossener Tatigkeit und damit
Loschung der Mitteilung oder Darbietung beginnen, die kurze Verjahrungsfrist wirde
aber wiederum zur Anwendung gelangen.

Praferiert wird von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark damit die Ausgestaltung der Regelung
der Verjahrungsfrist fur Medieninhaltsdelikte auf periodischen elektronischen Medien in folgender
Weise:

§ 32 Mediengesetz:

Die Frist der Verjahrung der Strafbarkeit eines Medieninhaltsdelikts beginnt mit der Zeit, da mit der
Verbreitung im Inland begonnen wird, bei periodischen elektronischen Medien jedoch mit dem Ende
der Abrufbarkeit. Mit Ausnahme fir periodische elektronische Medien, fur welche die Fristen gem.
8 57 Abs 3 zur Anwendung gelangen, betrégt die Verjahrungsfrist ein Jahr, ist die strafbare Handlung
aber mit einer drei Jahre Ubersteigenden Freiheitsstrafe bedroht, so richtet sich die Frist nach § 57
Abs 3 StGB.

In diesem Zusammenhang mussen jedoch Bedenken geédulert werden, inwiefern der Zeitpunkt der
Loschung festgestellt und damit bestimmt werden kann.

AbschlieBend wird hinsichtlich dessen was in den Erlduterungen zu den Hauptinteressen der
Betroffenen ausgefiihrt wird, angemerkt, dass es gerade bei verhetzenden Inhalten im Sinne des § 283
StGB oftmals zwar an einer individuell angesprochenen Person fehlt, negative Folgen fur die
Gesellschaft als solche aber verheerend sein kdnnen. Stets liegt selbstverstandlich das Interesse der
Gesellschaft auch darin, dass verhetzende und diskriminierende Inhalte aus dem Netz entfernt
werden. Ebenso wichtig wird aber aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle Steiermark die zukunftige
Vermeidung des Umstands erachtet, dass Inhalte, die aufgrund bereits eingetretener Verjahrung in
Folge der kurzen Verjahrungsfrist trotz strafrechtlicher Relevanz nicht mehr strafrechtlich geahndet
werden konnen, aber nach wie vor abrufbar gehalten werden. Nach geltender Rechtslage oder
maoglicherweise auch bei zukinftiger Beibehaltung der kurzen Verjahrungsfrist konnen somit Inhalte,
die flr ein Jahr unentdeckt bleiben, strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Weiterhin kénnen diese
Inhalte aber &duflRerst problematische und fur den Zusammenhalt der Gesellschaft bedrohliche
Auswirkungen mit sich bringen.
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Nicht geklart scheint die Frage, wo (Inland oder weltweit) das Ende der Abrufbarkeit eintreten soll.
Damit ein Geoblocking umgangen werden kann, miisste hier auf ,,weltweit™ abgestellt werden.

3. 8§33 MedienG

Die oben angeflihrten Bedenken vermag die beabsichtigte Novellierung des § 33 Abs 2 MedienG und
damit das Einfiigen des Passus ,,insbesondere die Tat verjahrt ist” teilweise zu beseitigen.

Konkretisiert und betont wird, dass die Einziehung (L6éschung von Inhalten einer Website) auch durch
offentliche Anklager (wie die Staatsanwaltschaft) im Rahmen eines selbststandigen
Einziehungsverfahrens fur den Fall, dass die Tat verjéhrt ist, moglich ist. Damit wird wohl der
Rechtsprechung des OGH gefolgt, der die Einziehung im selbststandigen Verfahren trotz allfalliger
Verjahrung der Tat fiir zulassig erachtet.®

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob ,bereits verjdhrte Kommentare* nicht
ohnehin in der Praxis von Beginn an unberlcksichtigt bleiben und die Mdglichkeit der Einziehung
hierbei zumeist aulRer Acht gelassen wird. Eine statistische Auswertung zu gestellten Antrégen iSd.
8 33 MedienG wirde die Antidiskriminierungsstelle Steiermark, insbesondere aufgrund der
praktischen Relevanz von verjéhrten, aber immer noch abrufbar gehaltenen strafrechtlich relevanten
Postings, als sehr wiinschenswert erachten.

AbschlieBend gilt zu sagen, dass der beabsichtigten mdglichst raschen Entfernung von Inhalten aus
dem Netz nicht durch die verkirzte Verjahrungsfrist begegnet werden kann. Weswegen die
Verjahrungsfristen des StGB nicht fiir AuBerungen in periodischen elektronischen Medien zur
Anwendung kommen sollten, kann nicht nachvollzogen werden.

4. 88 36b und 56 MedienG

Die in den Erlduterungen gedulerte Beflrchtung, dass als letztes Mittel einem
Zugangsdiensteanbieter aufgetragen werden mdsste, den Zugang zu der betreffenden Website als
Ganzes zu sperren, wirde nur in wenigen Ausnahmeféllen schlagend sein. Es konnte zuvor die
betreffende Webseite in einem ,,inner Frame” eingebettet werden und somit mit einer Erkldrung
(bspw. einem Urteil) versehen werden. Die wenigen tbrigbleibenden Félle wirden dann den offenen

5Vgl. OGH | 15 Os 159/18y | 27.02.2019
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Zugang zum Internet keineswegs gefahrden. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark regt an, die
Moglichkeit der ,,Inner-Frame”-Variante in die Erlduterungen zur Regierungsvorlage aufzunehmen.
Zudem wird angemerkt, dass in den Erlauterungen zur allgemeinen Verstandlichkeit deutlicher darauf

hingewiesen werden musste, dass es sich hier nicht um ein ganzes Portal, sondern blof} um eine
einzelne konkrete Website handelt.
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C. Anderung der Strafprozessordnung Artikel 3

1. §66b StPO (Prozessbegleitung)

Zu begrufRRen bleibt die Tatsache, dass nun auch der Personenkreis, dem psychosoziale und juristische
Prozessbegleitung gewahrt werden kann, konkretisiert und erweitert werden soll. Dass nun die
Gewaéhrung der Prozessbegleitung konkret auf Opfer von beharrlicher Verfolgung (8 107a StGB),
fortdauernder Beldstigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems (8107c
StGB) und Verhetzung (8 283 StGB) im Sinne der vorgeschlagenen Fassung des Gesetzes ausgedehnt
werden soll, tragt insbesondere der beabsichtigten Starkung des Opferschutzes Rechnung.

Nicht nachvollziehbar scheint jedoch, inwiefern es legitime Griinde dafiir geben mag, Opfern von
Upskirting den Zugang zu psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung nicht zu gewahren.

Auch wenn die Kreditschadigung im sechsten Abschnitt des Strafgesetzbuches enthalten ist und
damit ein Delikt gegen fremdes Vermodgen darstellt, darf nicht auer Acht gelassen werden, dass
kreditschadigende AuBerungen, die beispielsweise zum Verlust des Jobs filhren, &uBerst
traumatisierend und fir die Psyche beeintrachtigend und herausfordernd sein konnen.

2 8§71 StPO (Privatanklager und Subsidiaranklager) sowie § 41 Abs 5 MedienG

Ein Ermittlungsverfahren bei Privatanklagedelikten zu schaffen, ist eine langjahrige Forderung der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark.® Insofern bleibt an dieser Stelle nur zu &uBern, dass dieses
Vorhaben ausdrucklich begruf3t wird.

Hinsichtlich der Erforderlichkeit eines Antrags im Sinne des § 55 StPO durch das Opfer wird der
Wunsch formuliert, dass - in Hinblick auf einen niederschwelligen Zugang - VVorlagen (besonders fr
Sachverhalte, die Hasspostings betreffen) fir entsprechende Antrage auf den Websites der Gerichte
abrufbar gehalten werden.

6 Vgl. auch Presseaussendung Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Aktuelle Statistik: Online Hass in Osterreich
richtet sich zum Grofteil gegen ,,fremde” Menschen vom 14.01.2020,
https://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/beitrag/12764712/155697755 (abgerufen am 01.10.2020).
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In Hinblick auf das oben Gesagte im Zusammenhang mit der Kreditschddigung sollte die
Antragsmoglichkeit auf Anordnung von ErmittlungsmalRnahmen auch fir Opfer von
Kreditschadigung gelten.

5. 88381, 390, 390a, 393 StPO (Kosten des Strafverfahrens)

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark begriiit die beabsichtigten Anderungen, die Kostenpflicht
des Privatankl&gers in Strafverfahren wegen 88 111, 115 StGB in Zukunft entfallen zu lassen.

Da die Delikte der Beleidigung (8 115 StGB) und der tblen Nachrede (8 111 StGB) weiter als
Privatanklagedelikte klassifiziert werden sollen, liegt gegenuber Opfern von Offizialdelikten, wie
z.B. der fortdauernden Belastigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems
(8107c StGB) oder der Verhetzung (8§ 283 StGB), eine Schlechterstellung vor. Insbesondere scheint
die Argumentation, dass das Kostenrisiko des Privatanklagers zur Géanze féllt, nicht der Realitat zu
entsprechen, wie auch in den Erlauterungen zum Ministerialentwurf spéter ausgefihrt wird. Die
Kostenbefreiung soll sich auf die Verfahrenskosten beziehen, wodurch vom Privatanklager weiterhin
Gerichtskosten zu entrichten wéren. Hierbei stellt sich die Frage, ob Gerichtskosten fur den Fall eines
Schuldspruchs der angeklagten Person nicht auf diese tibertragen werden kénnen.

Auch scheint fiir Privatanklager bei Einreichen der Privatanklage weiterhin die Verpflichtung der
Einhaltung entsprechender Formvorschriften (gem. 8 211 StPO) zu bestehen, die der Wahrnehmung
der Rechte entgegenstehen konnten. Auch in diesem Zusammenhang waren Vorlagen auf den
Websites der Gerichte wiinschenswert.

6. 8514 Abs 46 StPO (Schlussbestimmungen)

Grundsatzlich sind Evaluierungen zu begriiRen. Jedoch sollte es sich hierbei nicht nur um einen 3-
jahrigen Modellversuch handeln, dessen Uberfilhrung in den permanenten Rechtsbestand vielleicht
gar nicht beabsichtigt wird.
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7. Schlussfolgerungen

Insgesamt beurteilt die Antidiskriminierungsstelle Steiermark die vom Gesetzgeber angestrebten

MaRnahmen als zielfihrend, um Hass im Netz effektiv entgegenzutreten.

Beim Versuch den zwischenmenschlichen Umgang zu regulieren, darf aber nicht nur eine
Symptombekampfung erfolgen, sondern sollte auch bei den Ursachen fiir Hass im Netz - der
Gedankenlosigkeit und schwindenden Empathie im Rahmen einer digitalen Kommunikation -
angesetzt werden. Umso wichtiger erachten wir es, dass bereits in der Schule angesetzt wird und
schon Kinder und Jugendliche, die sich tagtaglich mit digitalen Medien auseinandersetzen, fiir Hate
Speech und dessen Folgen sensibilisiert werden. Ethische Grundsatze und ein sensibler Umgang mit
Sprache sollten jedoch von allen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren berlcksichtigt werden
und nicht nur fir den Austausch im echten Leben, sondern auch fir jenen Uber digitale Netzwerke
gelten. Wie auch im ,,echten* Leben sollten AuBerungen von einem moralischen Kompass geleitet
sein. Es ist jedoch nicht zielfiihrend, dass diese ethischen und moralischen Grundséatze ausschlieRlich
von grofen Plattformen bestimmt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die bestehenden Herausforderungen, die mit der digitalen Kommunikation

einhergehen, auf gesetzlicher und gesellschaftlicher Ebene anerkannt werden.

Offensichtlich wird die Notwendigkeit der Verbesserung von Verfolgungsmoglichkeiten von
Hasspostings nun endlich erkannt.
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hofft auf die Berticksichtigung ihrer Ausfiihrungen und

Bedenken.

Anmerkung: Diese Stellungnahme wird ebenso dem Présidium des Nationalrates ubermittelt.
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Die App ,,BanHate* steht kostenlos in den App Stores (iOS-Store, Google-Play Store) zum
Download zur Verfugung.

https://www.banhate.com

https://itunes.apple.com/at/app/banhate/id1217629672

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banhate

http://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/
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	Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hat bereits 2019 zum „Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über Sorgfalt und Verantwortung im Netz erlassen und das KommAustria-Gesetz geändert werden sollte“ Stellung bezogen.



